
  

 

Anhang zum Bauvertrag 

Vertragliche Festlegungen zu Umlagen: 

Der Bauherr schließt eine Bauwesenversicherung ab. Alle Auftragnehmer haben hierzu einen 

Kostenbeitrag in Höhe von 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme zu leisten. 

Für Bauwasser und Baustrom werden folgende Kostenanteile festgelegt und in Abzug gebracht: 

Baustrom 0,3 % der Netto-Abrechnungssumme 

 

Termine und Fristen: 

Für das Gewerk Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten erfolgt der Baubeginn voraussichtlich 

am 13.08.2026. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in der 23.03.2027. 

 


